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1Frauen kommt eine Schlüsselfunktion im Integrationsprozess zu. 2Ihre Einstellung, ihre Bereitschaft und ihr 
Wille zur Integration sind nicht nur für den eigenen, sondern für den Integrationserfolg der gesamten Familie 
entscheidend. 3Ziel der bayerischen Integrationspolitik ist daher, Frauen in ihren Integrationsanstrengungen 
bestmöglich zu unterstützen. 4Das Staatsministerium fördert deshalb niederschwellige, praktische 
Aktivitäten mit dem Ziel der Stärkung des Selbstbewusstseins und der eigenen Fähigkeiten der Frauen 
(sogenanntes „Empowerment“). 5Zudem soll durch die Teilnahme von Frauen ohne Migrationshintergrund 
als Gäste das Erlernen der deutschen Sprache unterstützt werden und der Kontakt zu einheimischen 
Frauen gefördert werden. 6Beides – insbesondere der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung sowie 
interkulturelle Freundschaften – sind für die Integration und das Zugehörigkeitsgefühl zur 
Mehrheitsgesellschaft von großer Bedeutung. 7Zudem fördern interkulturelle gemischte Gruppen 
gegenseitiges Verständnis und Respekt.


